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Verwendete Abkürzungen
ASP: Artenschutzprogramm
BNatschG: Bundesnaturschutzgesetz
FFH-Gebiet: Flora-Fauna-Habitat-Gebiet
FNO: Flurneuordnung
GIS: Geographisches Informationssystem
hNB: Höhere Naturschutzbehörde
LaIS: Landschaftspflege-Informationssystem
LaIS-GIS: Landschaftspflege-Informationssystem mit Geogra-
phischem Informationssystem
LEV: Landschaftserhaltungsverband
LPR: Landschaftspflegerichtlinie
LUBW: Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Natur-
schutz Baden-Württemberg.
MaP: Managementplan für Natura 2000-Gebiete

NatSchG: Landesnaturschutzgesetz
ND: Naturdenkmal
NSB: Naturschutzbeauftragter
NSG: Naturschutzgebiet
RPS: Regierungspräsidium Stuttgart
RPS Ref. 56: Regierungspräsidium Stuttgart, Referat für Na-
turschutz und Landschaftspflege
SAV: Schwäbischer Albverein
SNF: Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg
uLB: Untere Landwirtschaftsbehörde
UM: Umweltministerium Baden-Württemberg
uNB: Untere Naturschutzbehörde
uLB: Untere Landwirtschaftsbehörde
VSG: Vogelschutzgebiet
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Vorwort
Der Landschaftserhaltungsverband kann das Haushaltsjahr 2023
erfolgreich abschließen. Im Bereich Landschaftspflege und Natur-
schutz konnten durch den LEV 125 einzelne Maßnahmen für rund
401.000 € realisiert werden. Finanziert wurden diese zum Großteil
über Landesmittel im Rahmen der Landschaftspflegerichtlinie, so-
wie über Eigenmittel des LEV und Ersatzgelder der Windkraft. Bei
letzteren unterstützt der LEV das Regierungspräsidium Stuttgart bei
der Umsetzung einiger Projekte, für die die Mittel durch die Stiftung
Naturschutzfonds verwaltet werden.
Zusätzlich gab es 2023 rund 290 laufende fünfjährige, EU-kofinan-
zierte Landschaftspflegeverträge mit einem jährlichen Auszahlungs-
betrag von rund 540.000 €.
Somit lag das Gesamtvolumen für Naturschutz- und Land-
schaftspflegemaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 bei etwa
941.000 €.

Die Umsetzung des landesweiten funktionalen Biotopverbunds,
der im Juli 2020 gesetzlich verankert wurde, war auch im Jahr 2023
ein zentraler Handlungsschwerpunkt des LEV. Nach der Pilotge-
meinde Blaufelden wurde 2023 eine weitere Biotopverbundpla-
nung im Landkreis Schwäbisch Hall für drei Gemarkungen der Ge-
meinde Rot am See fertiggestellt. In einigen weiteren Gemeinden
wurde die Erstellung der Planungen bereits beauftragt und begon-
nen. Essentiell für das Erreichen des gesetzlichen Ziels des Landes
und für die Herstellung eines funktionalen Biotopverbunds sind
schließlich auch die parallel zu den Planungen umgesetzten Maß-
nahmen. 2023 wurden hier rund 21.000 Euro durch den LEV um-
gesetzt, zusätzlich dazu rund 43.000 Euro für den Biotopverbund
im Vogelschutzgebiet Wallhausen.

Unerlässlich für die erfolgreiche Umsetzung von Landschaftspflege-
maßnahmen sind dabei die Partner des Verbandes. In erster Linie
sind hier die untere Naturschutz- und Landwirtschaftsbehörde und
das Referat 56 (Naturschutz und Landschaftspflege) des Regie-
rungspräsidiums Stuttgart zu nennen, mit denen die Maßnahmen
gemeinsam geplant und umgesetzt werden. Ebenso unterstützen
unsere Mitglieder, die Kommunen und die Fachgremien die Land-
schaftspflege. Ausschlaggebend ist schließlich aber das Engage-
ment und die tatkräftige Arbeit der Landwirte, Schäfer, Maschinen-
ringe und anderer Auftragnehmer, die vor Ort tätig werden und die
Maßnahmen auf der Fläche umsetzen – denn ohne diesen Einsatz
wäre der Erhalt unserer vielfältigen Kulturlandschaft und der wert-
vollen Schutzgebiete nicht möglich.

Der Stellvertretende Verbandsvorsitzende des LEV, Frank Harsch,
ist nach seinem Wechsel als Bürgermeister nach Engen am Boden-
see Ende des Jahres 2023 aus dem LEV-Vorstand ausgeschieden.
Als Nachfolger und Stellvertretenden Verbandsvorsitzenden dür-
fen wir Herrn Bürgermeister Dr. Sebastian Kampe (Rot am See)
begrüßen.

Auch in der Besetzung der Geschäftsstelle des LEV gab es 2023
wieder einige Änderungen zu verzeichnen. Sowohl Geschäftsführe-
rin Antonia Klein, als auch stellvertretende Geschäftsführerin Judith
Heller verabschiedeten sich im Frühjahr für zwei Jahre in Elternzeit.
Die Geschäftsführung übernimmt während Frau Kleins Abwesen-
heit ihre bisherige Stellvertretung Ronja Rosenstein. Zudem konn-
ten als Elternzeitvertretung zwei befristete Teilzeitstellen mit William
Tóth aus Schwäbisch Hall und Paul Gundel aus Rot am See besetzt
werden.

Im vorliegenden Bericht möchten wir Sie über die vielschichtigen
Tätigkeiten des LEVs im Haushaltsjahr 2023 informieren.

Landrat Gerhard Bauer

(Verbandsvorsitzender LEV)
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1 Haushalts- und Arbeitsbilanz
Auf den folgenden Seiten sind alle durch den LEV geplanten, orga-
nisierten und umgesetzten Landschaftspflegemaßnahmen aufge-
führt.

Der LEV kümmert sich um einmalige bzw. unregelmäßig stattfin-
dende Maßnahmen (z.B. Heckenpflege, Entbuschungen) und um
die dauerhafte Pflege von Biotopen sowie anderen naturschutzfach-
lich wichtigen Flächen in Form von fünfjährigen Verpflichtungen. Die
dauerhafte Pflege wird über EU- und Landesmittel finanziert. Die Fi-
nanzierung einmaliger Maßnahmen erfolgt über Landesmittel, LEV-
Eigenmittel sowie Ersatzgelder aus der Errichtung von Windkraftan-
lagen.

Maßnahmen über LEV-Eigenmittel
(Kreismittel & Mitgliedsbeiträge)

Über LEV-Eigenmittel werden vorwiegend die Maßnahmen geför-
dert, die über die LPR (Landschaftspflegerichtlinie) nicht förderfähig
sind. Der Landkreis Schwäbisch Hall stellt hierzu jährlich 25.000 €
bereit. Außerdem werden diese Mittel zur Bildungs-, Öffentlichkeits-
und Verbandsarbeit verwendet. Im vergangenen Haushaltsjahr wur-
den knapp 34.400€ an LEV-Eigenmitteln für 34 einzelne Land-
schaftspflegemaßnahmen verwendet. Die Mittel werden von LEV-
Kassierer Tom Schierlein über ein Girokonto bei der Sparkasse
Schwäbisch Hall-Crailsheim verwaltet.

Die Kosten der LEV-Geschäftsstelle (Büro, EDV, Druckkosten etc.)
werden direkt vom Landratsamt Schwäbisch Hall übernommen und
sind daher im Geschäftsbericht nicht gesondert aufgeführt.

Maßnahmen über Landesmittel

Die meisten Maßnahmen werden über die Landschaftspflegericht-
linie (LPR) durch Landesmittel gefördert.

Die Förderung des fünfjährigen Vertragsnaturschutzes (LPR Teil A)
ist EU-kofinanziert und macht mit einem Volumen von knapp
540.000 € verteilt auf rund 290 Landschaftspflegeverträge den
größten Anteil in der Landschaftspflege aus.

Jährlich fließt auch ein großes Volumen an Landesmitteln für ein-
malige Landschaftspflegemaßnahme (LPR Teil B-E) in die Schutzge-
biete des Landkreises. Die Landesmittel für die Einzelmaßnahmen
werden jährlich beim Regierungspräsidium Stuttgart beantragt.

Die Landesmittel außerhalb von Naturschutzgebieten werden der
unteren Naturschutzbehörde zugewiesen. Der LEV stellt dafür ein
Arbeitsprogramm auf, plant, koordiniert und organisiert die Maß-
nahmen vor Ort. Im Haushaltsjahr 2023 wurden 69 Maßnahmen
für knapp 252.200 € umgesetzt., davon flossen rund 21.000 € in
konkrete Maßnahmen zur Umsetzung des landesweiten Biotopver-
bunds.

Die Landesmittel für Maßnahmen in Naturschutzgebieten und im
Vogelschutzgebiet Wallhausen werden der höheren Naturschutzbe-
hörde (RPS, Ref. 56) zugewiesen. Auch hier unterstützt der LEV we-
sentlich bei der Planung, Koordinierung und Organisation von Maß-
nahmen. Es wurden hier 2023 insgesamt 18 Maßnahmen für
knapp 79.200 € umgesetzt.

Stiftung Naturschutzfonds

Neben der Umsetzung von Maßnahmen über LEV-Eigenmittel und
Landesmittel ist der LEV maßgeblich an der Planung und Umset-
zung von Maßnahmen involviert, welche über Ersatzgelder aus der
Errichtung von Windkraftanlagen finanziert werden. Die Gelder wer-
den durch die Stiftung Naturschutzfonds verwaltet. 2023 wurden
hier knapp 35.600 € in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsi-
dium Stuttgart umgesetzt, bei dem die Trägerschaft der Maßnah-
men lag.

5
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1.1 Einmalige Maßnahmen

1.1.1 Mittelflüsse

1.1.2 Bilanz
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1.1.3 Entwicklung seit 2007

1.1.4 Kassenbericht – LEV-Vereinskonto
Landschaftspflegemaßnahmen werden über die Kostenstellen 100-110 (Einnahmen) und 200-210 (Ausgaben) abgewickelt (Maßnahmenta-
belle siehe Seiten 8-9). Die Kasse wurde von Herrn Bürgermeister Silberzahn und Frau Landes am 15.01.2024 geprüft.
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1.1.5 Tabelle - Einmalige Landschaftspflegemaßnahmen ‘23:  LEV-Eigenmittel
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1.1.6 Tabelle - Einmalige Landschaftspflegemaßnahmen ‘23:   Landesmittel –außerhalb NSGs
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1.1.7 Tabelle -  Einmalige Landschaftspflegemaßnahmen ‘23: Landesmittel in NSGs und VSG
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1.1.8 Legende zu den Tabellen

1.2 Fünfjährige Maßnahmen – Vertragsnatur-
schutz

1.2.1 Mittelflüsse
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1.2.2 Bilanz Vertragsnaturschutz
Der Vertragsnaturschutz im Bereich LPR A (fünfjährige Verträge/Ver-
pflichtungen) umfasste im Jahr 2023 ein Gesamtvolumen von
knapp 540.000 €. Es gab 289 laufende Landschaftspflegeverträge
auf einer Fläche von rund 734 ha. Hinzu kamen 24 einjährige Ver-
träge nach LPR Teil B in einem Umfang von knapp 93.000 €.

1.2.3  Auslaufende Verträge 2023 und Umstellung ins An-
tragsverfahren

Im Jahr 2023 standen 42 unserer Landschaftsverträge nach LPR
Teil A mit fünfjähriger Laufzeit auf knapp 60 Hektar zur Verlänge-
rung an. Mit dem Umstieg in die neue GAP (Gemeinsame Agrarpoli-
tik)-Förderperiode 2023 trat auch eine neue Landschaftspflegricht-
linie in Kraft. Im Bereich 5-jähriger Vertragsnaturschutz nach LPR
Teil A gab es dabei einige Änderungen: 2023 wurden die bisherigen
Landschaftspflegeverträge in „Verpflichtungen“ überführt. Haupt-
unterschied ist der bürokratische Ablauf des Verfahrens, der in ein
Antragsverfahren überführt wurde. Anstelle des bisherigen Vertrags
bekommt der Antragsteller (vorher „Vertragsnehmer“) nun von der
UNB ein unterschriftsreifes Antragsformular zugesendet, welches
wiederum unterschrieben eingereicht werden muss. Anschließend
erhält der Antragsteller einen Förderbescheid, wodurch die Ver-
pflichtung gültig wird.

Der Ablauf für den Abschluss von Folgeverpflichtungen bei auslau-
fenden LPR A-Verträgen folgt nun folgendem Schema:

Abgesehen von diesen Formalitäten bleibt für die Bewirtschafter vor
Ort aber im Wesentlichen alles wie gehabt. Erfreulicherweise gab es
dazu noch Erhöhungen der Fördersätze, sowie die Neuerung, dass
die LPR-A Verpflichtungen zukünftig nicht mehr wie bisher abhängig
vom Bruttoflächenstatus der Fläche abschlossen werden, d.h. es
kann eine einzige Verpflichtung über Brutto- und nicht-Bruttofläche
abgeschlossen werden, welche sich auch während dem Verpflich-
tungszeitraum geringfügig ändern kann, ohne dass dies Rückforde-
rungen und Sanktionen nach sich zieht. Wie in vielen Bereichen gab
es leider Verzögerungen bei der technischen Umsetzung des gan-
zen Verfahrens. Das notwendige Landschaftspfleginformationssys-
tem (LaIS) 2.0 konnte bisher nicht zur Verfügung gestellt werden.
Die Neu- und Folgeverpflichtungen mit Laufzeit ab 2023 konnten im
Frühjahr noch mit einer Übergangslösung erstellt werden. Der Ab-
schluss der Folgeverpflichtungen der 2023 ausgelaufenen Verträge
zieht sich durch die Umstellung des Systems jedoch bis weit ins
Frühjahr 2024.

Die Möglichkeit, bestehende 5-jährige Verträge um 1 oder 2 Jahre
zu verlängern gab es 2023 aufgrund der Umstellung des Verfahrens
wie bereits im Jahr zuvor nicht, jedoch konnten wie bisher auch in
besonderen „Problemfällen“, beispielswiese Vertragsflächen, die
sich in einem Flurneuordnungsverfahren befinden, vorübergehend
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auch einjährige Verträge nach LPR Teil B abgeschlossen werden.
Diese werden dann nicht im Rahmen des Gemeinsamen Antrags,
sondern wie auch einmalige LPR B-Aufträge direkt über die Untere
Naturschutzbehörde an den Vertragsnehmer ausgezahlt.
Neben den regulär auslaufenden Verträgen sind noch Neuverpflich-
tungen mit einer Laufzeit ab 2024 geplant, für welche die Vorberei-
tungen wie die Dokumentation des aktuellen Zustands der Flächen
entsprechend den Erfolgskontrollen für auslaufende Verträge ge-
troffen wurden. Neu geplant sind beispielweise Verpflichtungen zur
Grünlandextensivierung im Rahmen der Biotopverbundplanungen
oder Buntbrachen auf Acker im Vogelschutzgebiet Wallhausen.

Vertragsnaturschutz: Schafe und Ziegen beweiden ein Naturdenkmal bei Merkelbach

Landschaftspflegeverträge im
Landkreis Schwäbisch Hall

19
18
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2 Berichte aus der Umsetzung von Landschafts-
pflegemaßnahmen

2.1 Erfolgskontrollen Vertragsnaturschutz

2023 sind 42 LPR A-Verträge auf ca. 60 ha ha Fläche im Land-
kreis ausgelaufen. Hier ist durch die Landschaftspflegerichtlinie im
letzten Jahr der Vertragslaufzeit eine Erfolgskontrolle vorgegeben:
Der LEV kontrolliert die Vertragsfläche vor Ort auf Einhaltung der Auf-
lagen und Wirksamkeit der Maßnahme, um anschließend zu ent-
scheiden, ob der Vertrag in Rücksprache mit dem Vertragsnehmer
um weitere fünf Jahre verlängert werden kann und dafür ggf. Maß-
nahmen oder Auflagen angepasst werden müssen.

WilliamTóth und Ronja Rosenstein (LEV) beim gemeinsamen Eichtermin zur
Erfolgskontrolle der LPR-Verträge im Jagsttal

2023 standen zur Begutachtung wieder wertvolle Biotope und Le-
bensraumtypen wie Magerrasen, Nass- und Streuwiesen und
Magere Flachland-Mähwiesen an, sowie auch Naturdenkmale
und Standorte von im Rahmen des Artenschutzprogramms
(ASP) Baden-Württemberg geschützten Pflanzenarten wie der
Schachbrettblume, der Arnika oder des Hain-Salbeis.
Auch Lebensstätten gefährdeter Falter und Wildbienen standen zur
Kontrolle an.
Für die jeweiligen Artengruppen des Artenschutzprogramms gibt es
sogenannte ASP-Umsetzer, die im Auftrag des Regierungspräsidi-
ums arbeiten und die Standorte der Arten betreuen. Die im jeweili-
gen Jahr auslaufenden Landschaftspflegeverträge, welche Arten
des ASP betreffen, stimmt der LEV mit den ASP-Umsetzern hinsicht-
lich Auflagen oder erforderlicher Maßnahmen ab. Hierzu fanden
auch 2023 gemeinsame Termine mit den Umsetzern statt.

Jakob Raidt (LEV), Hans Schwenninger (ASP-Umsetzer) und William Tóth
(LEV) sind den Wildbienen und Hummeln auf der Spur

So wurden z.B.  südexponierte Streuobstwiesen am Fellberg bei Mi-
chelfeld als Lebensstätte der Grubenhummel zusammen mit ASP-
Umsetzer und Wildbienenexperte Hans Schwenninger besucht.
Vor Ort hat Herr Schwenninger gemeinsam mit dem LEV die Maß-
nahmenfläche hinsichtlich des Lebensraums der Grubenhummel,
aber auch anderer Wildbienenarten bewertet und Vorschläge für die
zukünftigen Vertragsauflagen gemacht.

Auch der einzige Standort der Arnika (Arnica montana), gemein-
hin auch „Bergwohlverleih“ genannt, bei uns im Landkreis nahe
Bühlerzell stand zur Kontrolle an. Die Arnikapopulation befindet sich
hier am Rande einer Waldwiese seit vielen Jahren auf gleichbleiben-
dem Niveau mit relativ wenigen Individuen. Mit dem ASP-Umsetzer
für Farn- und Blütenpflanzen wurden hier vor Ort mögliche Maßnah-
men erörtert, um den Fortbestand der Art zu sichern. Ganz beson-
ders ist aber auch die Waldwiese, an deren Rande die Arnika
wächst:Trollblumen, Orchideen und viele weitere wertgebende Ar-
ten blühen hier soweit das Auge reicht.
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Trollblumen und Breitblättriges Knabenkraut (im Hintergrund) blühen auf ei-
ner Waldwiese bei Bühlerzell

Auch die seltene und gefährdete Niedrige Schwarzwurzel (Scor-
zonera humilis) kommt hier vor (Rote Liste Baden-Württemberg 2–
stark gefährdet).

Die gefährdete Niedrige Schwarzwurzel auf einer Wald-
wiese bei Bühlerzell

2.2 Einmalige Landschaftspflegemaßnahmen
Bei der Umsetzung und Förderung von Landschaftspflegemaßnah-
men wird prioritär die Umsetzung der NATURA 2000-Maßnah-
menund des landesweiten Biotopverbundesvorangetrieben. Na-
tura 2000 - Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen werden da-
bei in den jeweiligen Managementplänen der FFH-Gebiete definiert.
Maßnahmen zur Umsetzung des landesweiten Biotopverbundes
werden prioritär aus bereits fertiggestellten oder sich derzeit in der
Erstellung befindlichen Biotopverbundplanungen umgesetzt.
Insgesamt wurden 125 einzelne Maßnahmen in den Bereichen Ar-
tenschutzprogramm, Feldvogelschutz, Erstpflege, Nachpflege auf
Vertragsflächen, Winterpflege (Hecken- und Steinriegel), Neuanlage
von Biotopen und Mageren Flachland-Mähwiesen, Pflege von Na-
turdenkmalbäumen, Pflanzzuschüsse für Streuobstbäume und Er-
satzgelder der Stiftung Naturschutzfonds mit einem Gesamtvolu-
men von etwa 401.300 €umgesetzt. Eine Übersicht aller Maßnah-
men ist in den Tabellen auf den Seiten 8-15 zu finden.

Nachpflege
Im Jahr 2023 flossen mit 57.900 € etwa 14% des Landschaftspfle-
gebudgets in Nachpflegemaßnahmen.  Im Fokus liegen hier vor-
wiegend die Vertragsflächen der Hüteschäfer, denn diese haben
in der Regel nicht die Kapazität, die Nachpflege selbst zu überneh-
men.
Bei der Nachpflege werden größere, dichte Bereiche mit beginnen-
der Gehölzsukzession aus beispielsweise Schlehe, Brombeeren o-
der Weideunkräutern, die von den Weidetieren nur schlecht oder
gar nicht verbissen werden, maschinell entfernt. Dadurch werden
die wertvollen Offenlandflächen der Magerrasen und Wacholderhei-
den dauerhaft erhalten. Es werden Rückzugsorte und Überwinte-
rungsgelegenheiten für Insekten wie Altgrasbestände von der
Bearbeitung ausgespart und erhalten. Das Ziel ist am Ende nicht
eine „saubere“ Fläche zu erhalten, sondern eine dauerhafte Offen-
haltung zu gewährleisten und dabei wichtige Strukturen zu scho-
nen.

20
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Mulchgerät mit Auffangbehälter im Nachpflege-Einsatz

Im Jahr 2023 konnten wir erstmalig den Einsatz eines Mulchge-
räts mit Auffangbehälter erproben. Durch das Auffangen und Ab-
transportieren des Landschaftspflegematerials entsteht keine
Mulchschicht, es werden den mageren Standorten weiter Nähr-
stoffe entzogen. Vor allem bei sehr dichter und fortgeschrittener
Sukzession kann eine solche Methode von Vorteil sein.

Auch auf Flächen, auf denen zuvor eine Erstpflege durchgeführt
wurde, muss in den ersten Jahren regelmäßig und intensiv nachge-
pflegt werden, um die wiederaustreibenden Stockausschläge nach-
haltig zu schwächen. So beispielweise am „Bärenstein“ im Jagst-
tal bei Bölgental. Die vor wenigen Jahren freigestellte Felswand
muss noch maschinell von den wiederaustreibenden Gehölzen frei-
gestellt werden, insbesondere da sich hier eine Dauerpflege in Form
von Beweidung bisher nicht realisieren lässt.

Der Bärenstein vor der Nachpflege (Bild oben) und danach (Bild unten)

Mahd- und Beweidungsverträge/-aufträge
Einjährige Mahd - und Beweidungsverträge, bzw. –aufträge
werden in Fällen abgeschlossen, wenn die Maßnahmen oder Aufla-
gen schlecht oder vorübergehend nicht in fünfjährige Verpflichtun-
gen zu packen sind. Das ist z.B. der Fall, wenn sich die Vertragsflä-
chen in Flurneuordnungsverfahren befinden oder die längerfristigen
Pachtverhältnisse noch ungeklärt sind. Aber auch bei Flächen, die
„schwer vermittelbar“ sind kommen einjährige Verträge zum Ein-
satz, wenn sich ein neuer Bewirtschafter etwa nicht gleich für fünf
Jahre verpflichten möchte. Insgesamt wurden für diese einjährigen
Verträge und Aufträge 2023 101.500 € umgesetzt.

So konnte beispielsweise eine neue Bewirtschafterin für das flä-
chenhafte Naturdenkmal „Rechenhauser Heide“ bei Gerabronn
gefunden werden. Die naturschutzfachlich hochwertige Heidefläche
war durch unzureichende Bewirtschaftung in den vergangenen Jah-
ren in einem schlechten Zustand – mittlerweile hatten sich dicke
Altgrasmatten gebildet. Ein Bewirtschafter mit Schafen wurde lange
vergeblich gesucht. Letztendlich gab es aber einen Erfolg:

Ein dicker Filz aus Altgras war das prägende Bild der „Rechenhauser
Heide“…

Die Dorper Schafe der neuen Bewirtschafterin haben sogar den
Altgrasfilz großteils beseitigen können und den Zustand der Fläche
in nur einem Jahr bereits deutlich aufgewertet. Erfreulicherweise
kann für die Fläche nun ab 2024 auch wieder eine 5-jährige Ver-
pflichtung abgeschlossen werden. Eine gute Perspektive für Heide-
kraut, Färber-Ginster und die vielen anderen dort vorkommenden
Arten.

21
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…bevor die Dorper Schafe hier ganze Arbeit geleistet haben.

Auch das Heidekraut („Erika“) profitiert von der Schafbeweidung

Winterpflegemaßnahmen
Im Bereich der Winterpflegemaßnahmen wurden 35.700 € um-
gesetzt. Unter Winterpflege versteht man klassischerweise Maß-
nahmen an Gehölzen wie Hecken- und Steinriegelpflege, die zum
Schutz der Vogelbrut nur im Winterhalbjahr von Oktober bis Ende
Februar durchgeführt werden dürfen. Solche Maßnahmen finden in
der Regel wiederkehrend statt, wobei die Zeitspannen durchaus ei-
nen größeren Abstand umfassen können – von wenigen bis hin zu
20 Jahren.

Steinriegel gehören zum typischen Bild unserer historisch gewach-
senen Kulturlandschaft, allen voran im Kocher-, Jagst- und Bühler-
tal. Die Steinriegel sind Zeugnis der ehemaligen Bewirtschaf-
tung der Hänge als Weinberge oder Acker. Die Steilhänge als Acker
zu bewirtschaften ist heute für die meisten Menschen kaum noch
vorstellbar. An vielen dieser Standorte wurde daher die Bewirtschaf-
tung längst aufgegeben, die Hänge mitsamt der Steinriegel liegen
dann verborgen unter Gehölzsukzession. Die Freistellung dieser Tro-
ckenhänge und auch der Steinriegel ist eine der klassischen Land-
schaftspflegemaßnahmen in unserer Region. Denn wo die Trocken-

hänge noch, bzw. wieder bewirtschaftet werden, findet sich heutzu-
tage oftmals eine artenreiche und wertvolle Grünlandvegetation.
Und auch die Steinriegel bieten Lebensraum für viele wärmelie-
bende Tier- und auch Pflanzenarten. Die Schlingnatter und auch
andere Reptilien fühlen sich hier ausgesprochen wohl – sofern der
Steinriegel nicht vollständig im Schatten verborgen liegt.  2023 ließ
der LEV Steinriegel in Schrozberg freistellen. Diese liegen nahe
Mäusberg nicht in der typischen Kulisse der Flusstäler, der natur-
schutzfachliche Wert ist aber unabhängig davon gegeben. Der Be-
wirtschafter des angrenzenden Grünlands führte die Maßnahme
selbst durch, vorab wurde sie gemeinsam mit dem LEV vor Ort ge-
plant.

Der Bewirtschafter und Maßnahmenumsetzer bei der Planung gemeinsam
mit seiner Tochter, Paul Gundel (LEV) und Ronja Rosenstein (LEV)

Einer der Steinriegel, der vor der Maßnahme beschattet unter Gehölzen
verborgen liegt
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Nach Umsetzung der Maßnahme wird der Steinriegel wieder besonnt.
Naturschutzfachlich wertvolle und landschaftsprägende Gehölze blieben
erhalten.

Neuanlage von Biotopen/Lebensraumtypen
Im Rahmen des Projekts „Blühflächen auf kreiseigenen
Flächen“ in Zusammenarbeit mit dem Straßenbauamt
Schwäbisch Hall und ortsansässigen Landwirten werden auf
kreiseigenen Flächen mehrjährige Blühflächen angelegt und
Grünland durch Streifenansaat aufgewertet.

Die im Jahr zuvor angelegten Blühstreifen in Ilshofen leuchten gelb im
Blühaspekt des Wiesen-Pippau

2023 waren die Erfolge des Projekts schön sichtbar: Auf der in
Form von Streifen eingesäten Fläche in Ilshofen hoben sich
ebendiese Streifen deutlich vom grasdominierten und artenarmen
bisherigen Grünlandbestand ab. Aus den angesäten Streifen
heraus sollen sich die Arten in den folgenden Jahren auch in den
Rest der Fläche ausbreiten. Dies geschieht vor allem bei der
Heugewinnung, bei der sich die reifen Samen auf der Fläche
verteilen. Um diesen Effekt zu unterstützen werden die
Ansaatstreifen in der Regel quer zur Bewirtschaftsungrichtung
angelegt.

Der angesäte Blühstreifen hebt sich deutlich im Grünlandbestand ab:
Neben Wiesen-Pippau blühen hier u.a. auch die Acker-Witwenblume,
Margeriten und Glockenblumen.

Auch Ackerflächen sind Teil des Projekts. Beispielweise konnte hier
ein Teil eines Ackers, der sich vom Zuschnitt her ohnehin eher un-
günstig regulär bewirtschaften lässt, mit einer mehrjährigen
Blühmischung angesät. Auch hier war 2023 bereits ein schönes
Blühangebot vorhanden.

Auf einem Teil eines Acker bei Leuzendorf hat sich die angesäte
Blühmischung bereits gut entwickelt

Erstpflege
Erstpflegemaßnahmen beziehen sich hauptsächlich auf die Pflege
von Standorten, an denen die Bewirtschaftung schon vor längerer
Zeit aufgegeben wurde und die mittlerweile durch Sukzession dicht
mit Gehölzen bewachsen sind. Für Erstpflegemaßnahmen wurden
2023 insgesamt rund 65.800 € umgesetzt.

So beispielweise der ehemalige Steinbruch bei Wollmershausen
im Naturschutzgebiet und FFH-Gebiet „Jagst mit Seitentälern“,
welcher sich im Besitz des Landes Baden-Württemberg befindet.
Solche aufgelassenen Steinbrüche bieten in der Regel eineVielzahl



Berichte aus der Umsetzung von Landschaftspflegemaßnahmen Einmalige Landschaftspflegemaßnahmen

24

 an Biotoptypen und somit Lebensräume wie Felswände, Magerra-
sen und/oder Stillgewässer für an diese besonderen Standorte an-
gepassten Tier- und Pflanzenarten. Nach Aufgabe des Abbaus setzt
hier die natürliche Sukzession ein, die zunächst die Lebensbedin-
gungen für speziell angepasste Arten fördert. Schreitet die Sukzes-
sion aber fort, schließt sie letztendlich mit einem dichten Gehölzbe-
stand ab und viele der Arten werden nach und nach wieder ver-
drängt. Um die Funktionalität von Biotopen wie Felswänden für bei-
spielweise Reptilien, Wildbienen oder Felsenbrüter wieder herzu-
stellen, ist es daher notwendig, die beschatteten Felswände und
auch Geröllhalden freizustellen, d.h. die Gehölze großteils zu ent-
fernen, um ein abwechslungsreiches Mosaik aus Biotopen zu
erhalten.

Im Steinbruch Wollmershausen wurde bereits im Winter
2022/2023 der erste Teilbereich Felswand freigestellt. Nun folgte
der zweite Teil. Durch die schlechte Zugänglichkeit des Steinbruch-
geländes und die speziellen Geländebedingungen wurde hier mit
Seilklettertechnik gearbeitet.

Ehemaliges Steinbruchgelände vor der Maßnahme

Nach Abschluss der Pflegemaßnahme wird die Vielfältigkeit des ehemaligen
Steinbruchgeländes wieder sichtbar: Felsen, Geröll, Gewässer und die
magere Vegetation nebst Gehölzen bilden ein wertvolles Nebeneinander an
Biotoptypen

Naturdenkmalbäume
Zum Erhalt von Naturdenkmalbäumen im Landkreis fördert der LEV
durch einen Zuschuss über Eigenmittel notwendige Pflegemaß-
nahmen wie Totholzentfernungen, Kronenpflege oder den Einbau
von Sicherungen an den Bäumen. Neben den erwähnten Pflege-
maßnahmen sind in besonderen Fällen auch über die Regelkon-
trolle hinausgehende Baumuntersuchungen notwendig, um die
Stand- und Bruchsicherheit eines Baumes zu beurteilen. Fachlich
betreut wurden die Naturdenkmale bisher von Mathias Messer-
schmidt bei der Unteren Naturschutzbehörde.
Im Jahr 2023 wurde erstmalig die Bekämpfung des Eichenprozes-
sionsspinners an drei Naturdenkmalbäumen in Bibersfeld, Hon-
hardt und Gaisbühl mittels einer Drohne bezuschusst. Da in den
letzten Jahren vermehrt Eichenprozessionsspinner auftreten, wurde
entschieden, dies an den Naturdenkmalen zu fördern. Denn neben
den Auswirkungen auf Anwohner und Passanten werden auch die
Pflegearbeiten durch einen Befall erschwert.

Raupen des Eichenprozessionspinners

Durch das trockenwarme Klima ist seit einigen Jahren eine starke
Zunahme des Eichenprozessionsspinners zu verzeichnen. Neben
den Fraßschäden an Stieleichen, Traubeneichen und Roteichen
liegt die eigentliche Schadwirkung in den gesundheitlichen Auswir-
kung der giftigen Raupenhaare auf den Menschen. Die Haare der
Raupen führen beim Menschen zu starken Hautreizungen und Al-
lergien.
Zur Bekämpfung wird ein Protein verwendet welches von dem Bak-
terium Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki produziert wird. Durch
die selektive Wirkung und das enge Wirkspektrum ist es nützlings-
schonend und in kurzer Zeit biologisch abbaubar. Insgesamt wur-
den 2023 Zuschüsse für die Pflege von Naturdenkmalbäumen in
Höhe von 21.200 € ausbezahlt.
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Pflanzzuschüsse (Streuobst)

Vielfältige Streuobstlandschaft am Kreckelberg

Im Haushaltsjahr 2023 wurden insgesamt 1.720 € Zuschüsse für
die Neu- und Nachpflanzung von Streuobst-Hochstämmen und
Wildobst über LEV-Eigenmittel ausbezahlt. Landwirte und Privatper-
sonen können hierfür einen Antrag auf Förderung stellen und, bei
Erfüllung der Fördervoraussetzungen, 10 Euro Zuschuss pro ge-
pflanztem Baum erhalten.
Dieses mittlerweile altbewährte LEV-Förderangebot wurde auch
2023 wieder gerne in Anspruch genommen: Es wurden 172 Bäume
gepflanzt und bezuschusst. Die Streuobstförderung wird federfüh-
rend von Ellen Bornemann (UNB) abgewickelt.

Statistik der Streuobstförderung 2023

Ersatzgelder (Stiftung Naturschutzfonds)
Neben den jährlich anstehenden Maßnahmen des Kreispflegepro-
gramms und der Abwicklung von Maßnahmen über LEV-Eigenmittel
war der LEV maßgeblich bei der Planung und Umsetzung von Maß-
nahmen involviert, welche über Ersatzgelder aus der Errichtung
von Windkraftanlagen finanziert werden. Die Gelder werden durch
die Stiftung Naturschutzfonds verwaltet. 2023 wurden knapp
35.600 € an Ersatzgeldern umgesetzt., für welche Träger der Maß-
nahmen das Regierungspräsidium Stuttgart ist.

Eichenhain Waldtann

Der ca. 3 ha große Eichenhain in Waldtann, Gemeinde Kressberg,
zeichnet sich durch mächtige, alte Huteeichen aus. Die Fläche mit
Waldweide-Charakter zeugt von einer historischen Bewirtschaf-
tungsform – sie wurde seit jeher beweidet, oftmals dienten solche
Eichenwälder in der Vergangenheit der Schweinemast. Heute wird
die Fläche durch Beweidung mit Schafen erhalten. Durch Einsatz
von Ersatzgeldern der Stiftung Naturschutzfonds konnte hier 2023
ein Festzaun errichtet werden. Die vorbereitenden Arbeiten waren
neben der Freistellung der Zauntrasse auch die Entbuschung einer
kleineren Teilfläche. Da der Eichenhain direkt an eine Kreisstraße
und einen Friedhof angrenzt, stellt der Festzaun hier eine erhebliche
Bewirtschaftungserleichterung dar und sichert den Fortbestand der
besonderen Weidefläche. Neben dem historischen und land-
schaftsprägenden Aspekt steht hier auch der Erhalt und die Ent-
wicklung der noch vorhandenen Magerrasenfragmente an dem
südexponierten Hang als Kernflächen des Biotopverbunds trocke-
ner Standorte im Fokus.

Die beauftragte Firma setzt die ersten Pfosten des Festzauns

Der fertige Festzaun mit Weidetor am Fuße des Eichenhains
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Dreimorgenberg Stimpfach

Anfang des Jahres 2023 konnten die bereits im Winter zuvor begon-
nenen, großflächigen Erstpflegearbeiten am „Stimpfacher Haus-
berg“, dem Dreimorgenberg abgeschlossen werden.

Letzte Aufräumarbeiten nach der Entbuschung des Dreimorgenbergs im
Februar 2023

Auf ca. 4,5 ha Fläche wurde durch Einsatz von Ersatzgeldern der
Stiftung Naturschutzfonds die ehemalige Hutung, welche mittler-
weile durch ausgebliebene Nutzung dicht verbuscht war, wieder frei-
gestellt.

Einige alte markante Huteeichen sowie Wacholder erinnern an
den früheren Zustand der Fläche, der nun weitgehend wiederherge-
stellt werden soll. Diese Gehölze wurden bei Umsetzung der Maß-
nahme natürlich erhalten.

Bereits 2022 wurde die bereits entbuschte Fläche des Dreimorgen-
bergs erstmals wieder mit Schafen in Hütehaltung beweidet.
2023 konnte die Beweidung auf die nun vollständig freigestellte Flä-
che ausgeweitet werden und wird auch zukünftig zur Offenhaltung
und Entwicklung der Fläche fortgeführt.

Bearbeitung der entbuschten Fläche mit einer Forstmulchraupe

Im Frühsommer weiden Marcel Kiefers Schafe am Dreimorgenberg – die
Beweidung ist der Schlüssel zur erfolgreichen Wiederherstellung des
Biotops

Biotopverbundmaßnahmen
Auch im Jahr 2023 wurden auf Grundlage der im Rahmen des Pilot-
projekts für die Gemeinde Blaufelden fertiggestellten Biotopver-
bundplanung weitere Maßnahmenvorschläge umgesetzt. Von den
insgesamt elf Biotopverbundmaßnahmen des Kreispflegepro-
gramms im Landkreis sind neun Maßnahmen auf dem Gemeinde-
gebiet Blaufelden mit den zugewiesenen Biotopverbundmitteln um-
gesetzt worden. Zur Unterstützung des funktionalen Biotopver-
bunds sind eine Vielzahl an Maßnahmen umsetzbar. Die Anlage von
Blühbrachen auf Acker, die Auflichtung von Waldrändern sowie Ge-
hölzentfernungen oder die Renaturierung von Gewässern.
Die fortführende Aufwertung der Kernflächen feuchter Standorte
in der Gemeinde, hier besonders die nur in sehr wenigen Bereichen
vorhandenen und stark fragmentierten Nasswiesen, stand im Fo-
kus der Maßnahmenumsetzung. Eine (Wieder-)Ausdehnung of-
fener Feuchtstandorte und Einrichtung eines geeigneten
Pflege- bzw. Nutzungsmanagements sind laut Konzept die mo-
mentan vordringlichsten Biotopverbundmaßnahmen zur Sicherung
und Wiederherstellung der Kernflächen des landesweiten Bio-
topverbunds „Offenland feucht“ in Blaufelden. Auf privaten Grün-
landflächen mit Nasswiesen und Quellbereichen konnten neue Flä-
chen gewonnen und Extensivierungsverträge auf insgesamt 5 Hek-
tar abgeschlossen werden.
Zur Pflege und Wiederherstellung trockener und mittlerer Kernflä-
chen in Alkertshausen wurden 2023 weitere Schritte vorgenom-
men. Mehrjährige Sukzession wurde von FFH-Mähwiesen- und Ma-
gerrasenflächen entfernt und während der Vegetationsperiode mit
Schafen beweidet.
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Informationstafel zu Maßnahmen des Landesweiten Biotopverbunds an
der schafbeweideten Fläche bei Alkertshausen

Einesüdexponierte Trockenmauer sowie ein Steinriegel wurden
von der wieder aufkommenden Verbuschung freigestellt, um die
Funktionalität der Biotope zu sichern. Die enge Verzahnung der tro-
ckenen und mittleren Lebensräume stellt in diesem Bereich den
Schwerpunkt dar. Auch im erarbeiteten Schwerpunktgebiet entlang
des Wiesenbachtals wurden nach Abstimmung mit den Eigentü-
mern weitere Gehölzentfernungen und Nachpflegearbeiten im Win-
terhalbjahr auf Rinderweiden durchgeführt.

In der Gemeinde Michelbach an der Bilz gibt es eine Wanderschä-
ferei, welche bereits einen wichtigen Beitrag zum landesweiten Bio-
topverbund leistet. Auf einem durch die Schafe beweideten kartier-
ten Magerrasen VI sö. Westheim wurde aufgekommene Verbu-
schung von der Weidefläche entfernt. Die Maßnahmenfläche ist Teil
des Biotophilfskonzepts für den Landkreis Schwäbisch Hall und
dient dem landesweiten Biotopverbund als Kernfläche trockener
Standorte.

Ein weiterer Verlust der Biotopqualität der Magerrasenfläche war hier ohne
weitergehende Pflege absehbar

Der von sehr reichem Gehölzaufkommen gekennzeichnete Magerrasen
nach der Pflegemaßnahme

Eine weitere Biotopverbundmaßnahme zum Erhalt trockener
Kernflächen wurde im Winter 2023 in der Gemeinde Stimpfach
umgesetzt. Der Offenlandstandort und zudem ehemalige Schafhu-
tung mit Wacholdern und Magerrasenfragmenten war in den ver-
gangenen Jahren zu einem „Sukzessionswald“ geworden.

Die dichte Sukzession, in der sich noch wenige Wacholder als Zeugnis des
ehemaligen Offenlandbiotops verbergen, vor der Maßnahmenumsetzung

Die Verbuschung durch Schlehe und Hartriegel wurde entfernt, um
die Weidefläche wiederherzustellen.

Entbuschungsmaßnahme auf ehemaliger Schafhutung mit Magerrasen
und Wacholdern bei Stimpfach
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Nun kann sich der Magerrasen entwickeln und die Fläche der Nut-
zung durch Beweidung wieder zur Verfügung gestellt werden.

Durch die Lage der Fläche auf einer Verbundachse trockener Le-
bensräume dient diese Maßnahme exemplarisch als Biotopver-
bundmaßnahme des vergangenen Jahres und stellt einen wichti-
gen Trittstein zwischen den Weideflächen trockener Standorte dar.

NATURA 2000 -  Archewiesen: Neuanlage von
Mageren Flachland-Mähwiesen

2018 wurde das Projekt „Spenderflächenmanagement im Re-
gierungsbezirk Stuttgart“ im Rahmen des Sonderprogramms Bi-
ologische Vielfalt ins Leben gerufen. Die Projektkoordination erfolgt
durch das Referat 56 der Regierungspräsidiums Stuttgart, fachlich
begleitet und ausgewertet wird das Projekt durch das Büro Weiß &
Weiß aus Kirchheim am Ries. Erklärtes Ziel des Projekts ist die Neu-
anlage, Aufwertung und Wiederherstellung des FFH-Lebens-
raumtyps (und mittlerweile auch geschützten Biotops) Magere
Flachland-Mähwiese. Darunter versteht man traditionell zur Heu-
und Öhmdernte genutzte, artenreiche und blumenbunte Wiesen,
welche sich durch Nutzungsänderungen, Nutzungsaufgabe und In-
tensivierung landesweit im Rückgang befinden. Insbesondere hier
in Baden-Württemberg tragen wir eine ganz besondere Verantwor-
tung für den Erhalt dieses Lebensraumtyps. Vorrangiger Inhalt des
Projektes ist daher die langfristige Sicherung bereits bestehender
Wiesen dieses Lebensraumtyps als sogenannte „Spenderflä-
chen“, die durch Methoden wie Mahdgutübertragung oder das
Ausbürsten des reifen Wiesensaatguts beerntet werden können,
um Standorte in der Region aufzuwerten und den Lebensraumtyp
somit zu erhalten.
2023 fand erstmals ein gemeinsamer Erfahrungsaustausch zur
Umsetzung des Projekts „Archewiesen“ im Landkreis Schwäbisch
Hall statt. Da hier im Landkreis in den vergangenen Jahren schon
einige Flächen im Rahmen des Projekts aufgewertet wurden, konn-
ten einige Wiesen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien be-
trachtet werden.

Karin Weiß (links) teilt Erfahrungen des Projekts mit den Teilnehmern des
Erfahrungsaustausches

An zwei Terminen Ende Mai waren zum einen Umsetzende des Pro-
jekts bei den Landschaftserhaltungsverbänden und Unteren Natur-
schutzbehörden im Regierungsbezirk Stuttgart eingeladen, zum an-
deren Termin kamen Projektbetreuer der Regierungspräsidien so-
wie Vertreter der mit dem Projektmanagement beauftragten Pla-
nungsbüros zum Erfahrungsaustausch.

Martin Weiß und Ronja Rosenstein (LEV) berichten über die Umsetzung des
Projektes im NSG Reusenberg

Blütenvielfalt auf einer Projektfläche im NSG Reusenberg

Gemeinsam mit Projektkoordinatoren Wilfried Gerlinger (RPS), Mar-
tin und Karin Weiß (Büro Weiß & Weiß) und Ronja Rosenstein (LEV)

Maßnahmenfläche
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gab es Austausch über Erntemethoden, Erfolge, aber auch Prob-
leme in der Umsetzung des Projekts.

Darüber hinaus haben wir uns 2023 im Rahmen des Archewiesen-
projekts einem besonderen Experiment gewidmet. Denn Teil des
Projektes ist es unter anderem auch, die damit verbundenen Prob-
leme zu behandeln. Eines davon ist die Herbstzeitlose, welche als
Giftpflanze im Tierfutter gefürchtet ist.

Mitte September steht die giftige Schönheit voll in Blüte

Auch unsere artenreiche Spenderfläche in Onolzheim (Crailsheim),
welche wir schon mehrfach beerntet haben, unter anderem wie in
der Vergangenheit berichtet mit der Hofkehrmaschine, ist auf Teil-
flächen sehr dicht mit der Herbstzeitlosen besiedelt. Diese soll mit
der Saatguternte natürlich nicht auf andere Flächen übertragen
werden, die Bekämpfung kann jedoch langwierig sein. Idee der Pro-
jektkoordinatoren Wilfried Gerlinger und Karin & Martin Weiß war es
daher auszuprobieren, ob durch eine Mahd der Herbstzeitlosen-
blüte die Befruchtung und damit die Samenbildung verhindert und
somit die Fläche trotz Herbstzeitlosenvorkommen beerntet werden
kann. Die Herbstzeitlose blüht im Herbst und schiebt erst im Früh-
jahr Blätter und Samenkapseln aus der Erde, die bis dahin im Bo-
den angelegt sind.

Martin Weiß, Joachim Köhler (Bewirtschafter) und Paul Gundel (LEV) gehen
der Herbtzeitlosen auf den Grund

Gemeinsam mit dem Bewirtschafter der Wiese, der sich in der Ver-
gangenheit stets für Experimente begeistern konnte, führten LEV
und die Projektkoordinatoren sich vor Ort zunächst noch einmal die
Biologie der Pflanze vor Augen, bevor die Blüten dann im September
im Abstand von ca. einer Woche 2 mal komplett abgemäht wurden.

Ausgegrabene Herbstzeitlose mit unterirdisch angelegter Knolle in Blüte

Ob das Experiment (und die Herbstzeitlose) Früchte trägt, werden
wir dann im kommenden Frühjahr sehen. Wir berichten!
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NATURA 2000 –Vogelschutzgebiet „Hohenloher Ebene östlich
von Wallhausen“

Die Gesamtfläche des Vogelschutzgebietes beträgt 539 ha. Es er-
streckt sich auf Flächen in den Gemeinden Satteldorf und Wallhau-
sen im Osten des Landkreises Schwäbisch Hall. Das Landschafts-
bild wird von großen landwirtschaftlichen Nutzflächen, vor allem
Ackerflächen, dominiert. Gehölzbestände sind vereinzelt als Einzel-
gehölze oder Feldhecken eingestreut. Die Offenheit des Geländes,
wie auch die weitgehend ebene Lage, machen das Gebiet vor allem
für Offenlandbrüter attraktiv. Der NATURA 2000-Management-
plan zielt nicht nur darauf ab, den Lebensraum für den Kiebitz (Va-
nellus vanellus) zu verbessern, sondern auch die anderen dort vor-
kommenden NATURA 2000-Arten, wie beispielweise die Wiesen-
schafstelze (Motacilla flava) und die Wachtel (Coturnix coturnix)
sollen gefördert werden. Hier wurden auch im Jahr 2023 fortlau-
fende Maßnahmen zur Förderung der Avifauna umgesetzt. Die
Maßnahmenumsetzung im VSG wird bisher federführend vom Ref.
56, Naturschutz und Landschaftspflege, des Regierungspräsidiums
Stuttgart betreut und soll ab 2024 durch die untere Naturschutzbe-
hörde des Landkreises übernommen werden. Der LEV ist seit Be-
ginn involviert und begleitet die Maßnahmenumsetzung. Hier be-
steht ein enger Kontakt mit den Landwirten. Regelmäßige Vor-Ort-
Termine mit mitwirkenden Landwirten in den letzten Jahren haben
eine gute Kommunikationsebene geschaffen. Spannend ist es, die
Blühbrachen über die Jahre in den verschiedenen Stadien und
Strukturen und damit auch Funktionen zu begutachten und zu be-
werten. Mit mehrjährigen Blühbrachen wird verstärkt daran gearbei-
tet, relativ großräumig wertgebende Strukturen für Feldvogelarten
anzulegen, um Brut-, Nahrungs- und Rasthabitate in der Agrar-
landschaft zu schaffen.

Eine junge Blühbrache im Frühsommer 2023

Biotopverbund durch Blühbrachen und Altgrasstrukturen

Mit dem Ziel, den Verbund von Lebensräumen innerhalb des VSGs
weiter zu erhalten und auszubauen werden auch hier im Gebiet
Maßnahmen des Landesweiten Biotopverbunds umgesetzt. Im
Jahr 2023 wurden Maßnahmen im VSG für rund 40.200 € reali-
siert. Neben Blühbrachen auf Ackerflächen wurden auch Maßnah-
men zurExtensivierung von Grünland mit Altgrasbeständen um-
gesetzt. Denn nicht nur Blühbrachen sind wichtig. Die Strukturviel-
falt ist ausschlaggebend für den Artenreichtum! Die Kombination
aus Blühbrachen auf Ackerflächen und die extensive Nutzung von
Grünlandflächen mit Altgrasstrukturen ist das Erfolgsrezept. Durch
die verschiedenen Blühmischungen und die verschiedenen Ansaat-
jahre gibt es mittlerweile eine Vielzahl von verschiedenen Struk-
turen und Erscheinungsbildern auf den Äckern des VSGs.
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Ausschlaggebend ist nach wie vor der direkte Kontakt und Aus-
tausch mit den Bewirtschaftern, um die Maßnahmen gemeinsam
zu evaluieren und neue Maßnahmen festzulegen. Durch Änderun-
gen im Rahmen der neuen Förderperiode der Gemeinsamen Agrar-
politik wurde die Neugewinnung von Flächen 2023 jedoch er-
schwert. Da viele Landwirte zunächst abwarten wollten, wie sich die
neuen Regelungen auf ihre Betriebe auswirken, war die Bereit-
schaft, Flächen zum Schutz der Feldvögel zur Verfügung zu stellen,
zunächst verhalten. Wiederum gelang es, einige der einjährigen
Maßnahmen in fünfjährige Verpflichtungen zu übertragen, um die
Langfristigkeit der Maßnahmen zu sichern.

Auch die Wiedervernässung der landeseigenen Fläche „Kiebitz-Pa-
radies“ durch die Anlage von Blänken spielt für den funktionalen Bi-
otopverbund im VSG, der die vielfältigsten Ansprüche der dort vor-
kommenden Feldvogelarten abdecken soll, eine bedeutende Rolle.

Das landeseigene Grundstück: Kiebitzparadies

Weiterhin kann man das sogenannte Kiebitz-Paradies als Herzstück
und wichtige Kernfläche des Vogelschutzgebiets bezeichnen. Die
Fläche konnte 2015 durch Grunderwerb des Landes über die För-
derung der Stiftung Naturschutzfonds erworben und durch das RPS
umgestaltet werden. Für die Zielart Kiebitz wurden hier wasserfüh-
rende Blänken mit regulierbarem Wasserstand angelegt.

Blick auf das Kiebitzparadies im Winter 2023

Und es ist auch sonst ganz schön was los im Kiebitzparadies – viele
Durchzügler nutzen es zur Rast. Ausschlaggebend für das Kiebitz-
paradies ist schließlich der Strukturreichtum und die enge Verzah-

nung von Grünland und Acker. Der Ackeranteil muss als potentiel-
ler Brutraum für den Kiebitz erhalten bleiben und wird daher min-
destens einmal jährlich bearbeitet.

Die Offenhaltung des Grünlandes, insbesondere der Uferränder der
Blänken ist wichtig, damit Limikolen (z.B. Bekassinen) mit ihren lan-
gen Schnäbeln in den schlammigen Ufern stochern können, um
Nahrung zu finden.

Bekassinen im VSG Wallhauen im April 2023

Daher findet seit 2019 eine Beweidung durch eine kleine Gruppe
Dexter-Rinder statt. Um die Beweidung auch für die nächsten Jahre
sicherzustellen, wurde 2023, finanziert über die Landschaftspflege-
richtlinie, ein neuer Festzaun gebaut, welcher nun ein weiteres an-
grenzendes landeseigenes Grundstück in die Beweidung rund ums
Kiebitzparadies mit einbezieht. Die umzäunte Fläche beläuft sich
seit 2023 auf über vier Hektar im Vergleich zu rund 2,5 Hektar in
den Vorjahren. Der Zaun der Bauweise „Gallagher“ besitzt fünf
stromführende Litzen und soll neben der Beweidung auch als
Prädatorenschutz der Feldvögel dienen, welche sich innerhalb des
Kiebitzparadies aufhalten oder brüten.

Neuer Zaun rund um das Kiebitzparadies
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Ein Teil der Dexter-Rinder zur Offenhaltung der Blänken hinter dem neuen
Zaun

Brutvogelmonitoring im VSG 2023

Um die Maßnahmen bewerten und in ihrer Wirksamkeit messen zu
können, wurde im Vogelschutzgebiet ein Monitoring zu den vor-
kommenden Vogelarten, der Anzahl der Brutreviere, sowie zu den
Nahrungsgästen und Rastvögeln durchgeführt. Im Jahr 2023 beauf-
tragte das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 56 das Büro GE-
KOPLAN. Bei den sechs Untersuchungsbegehungen wurden insge-
samt 69 Arten beobachtet. 36 brüten innerhalb des Untersu-
chungsgebietes, 22 Arten treten ebenfalls oder ausschließlich wäh-
rend der Zugzeit als Rastvögel auf und 22 Arten brüten mit hoher
Wahrscheinlichkeit im Umfeld des Untersuchungsgebiets. Von den
nachgewiesenen Brutvögeln werden 5 Arten nach der Roten Liste
auf der Vorwarnliste geführt. Die Feldlerche wird als „gefährdet“ und
der Kiebitz wird als „vom Aussterben bedroht“ eingestuft. Hier
gab es 2023 einen naturschutzfachlichen Meilenstein: Während
der Untersuchungen im Rahmen des Vogel-Monitorings 2023
konnte eine Brut des Kiebitzes sicher nachgewiesen werden, zu-
dem gab es den Verdacht auf ein weiteres Brutpaar im Gebiet.

Kiebitzgelege in einer nassen Ackerstelle im VSG Wallhausen

Das ist eine super Nachricht! Denn darauf wurde schon lange ge-
wartet. Das Kiebitzparadies trägt schließlich nicht umsonst seinen
Namen. Interessant ist dabei, dass die 2023 genutzten Ackerflä-
chen schon 2006, bei der letzten nachgewiesenen Brut des Kiebit-
zes im VSG Wallhausen als Brutplatz und Hauptnahrungsflächen
dienten. Der Kiebitz brütete zwar 2023 nicht im Kiebitzparadies, je-
doch nicht weit davon entfernt. Und im Sommer schließlich hielten
sich die Kiebitze dann doch im Kiebitzparadies auf und konnten hier
im Flug und an den Blänken sitzend beobachtet werden. Als Hand-
lungsempfehlung für die kommenden Jahre wird im Monitoringbe-
richt darauf verwiesen, dass durch den Erhalt und die Ausweitung
vernässter Ackerflächen, die Anlage weiterer Blühbrachen und die
Extensivierung der Nutzung von Grünland und Ackerflächen die Ha-
bitatqualität des Vogelschutzgebietes als Brut- und Rastgebiet für
Feldlerche, Kiebitz und weitere wertgebende Limikolen aufgewertet
werden kann. Demzufolge wollen wir auch in Zukunft weitere Flä-
chen zum Schutz der Avifauna gewinnen.

Kiebitze im Flug und auf Nahrungssuche über und im Kiebitzparadies (roter
Pfeil)
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2.3 Kommunaler Biotopverbund
Da es neben der Umsetzung von biotopverbundstärkenden Maß-
nahmen aktuell in erster Linie noch um die Erstellung von kommu-
nalen Biotopverbundplänen geht, fanden auch im Jahr 2023 einige
Beratungen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und
Gemeinden in Gemeinderatssitzungen statt. Ziel des landesweiten
Projekts ist die dauerhafte Sicherung der Populationen wildleben-
der Tiere und Pflanzen, einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope
und Lebensgemeinschaften, sowie funktionsfähiger ökologischer
Wechselbeziehungen.

Ein bedeutender Teil dieser ökologischen Wechselbeziehungen
stellt die Wanderung der Tier- und Pflanzenarten dar, die sich zu ih-
rer Erhaltung genetisch austauschen müssen. Auf der Grundlage
des Fachplans Landesweiter Biotopverbund muss dafür ein
räumlicher und funktionaler Verbund der einzelnen Biotope entste-
hen. Wesentliche Bestandteile des Biotopverbunds sind die Kern-
flächen als stabile Dauerlebensräume, Trittsteine als Verbundele-
mente, sowie die umgebende Landschaftsmatrix, welche für die
Flora und Fauna weniger lebensfeindlich und durchgängiger wer-
den soll. Ziel ist es, den Biotopverbund bis zum Jahr 2030 auf min-
destens 15 Prozent Offenland der Landesfläche auszubauen.
Hierzu lassen die Kommunen im Landkreis Biotopverbundpläne
erstellen, welche konkrete Maßnahmen beinhalten, um den landes-
weiten Biotopverbund zu stärken. Das gesetzliche Ziel des Landes
ist, den funktionalen Biotopverbund bis 2023 auf 10%, bis 2027
auf 13% und bis 2030 auf 15% Offenland der Landesfläche zu eta-
blieren. Schon die Auswertung zum Biotopverbund für das Jahr
2022 ergibt einen Wert von 10,12% Biotopverbundflächen
(224.054 ha) im Offenland. Zu Beginn des Prozesses zum Ausbau
des landesweiten Biotopverbunds im Jahr 2020 ergab die Bilanzie-
rung 9,6 % Biotopverbundflächen (212.462 ha). Somit ist eine Zu-
nahme von 0,5 % zu verzeichnen und das gesetzliche Ziel für
2023 wurde erreicht. Frau Ministerin Walker hatte dies am 12. De-
zember in der Landespressekonferenz verkündet.

Der Biotopverbundsbotschafter des LEV, Jakob Raidt, war hier-
für auch im Jahr 2023 mit vielen Kommunen im Austausch um den
Biotopverbund im Landkreis voranzubringen. Nachdem im April
2021 die erste Biotopverbundplanung für Blaufelden fertiggestellt
wurde, ist nun auch für drei Gemarkungen der Gemeinde Rot am
See die Biotopverbundplanung 2023 abgeschlossen. Im Vergleich
zum Jahr 2022 wurden 2023 einige weitere Biotopverbundplanun-
gen begonnen. Insgesamt kommen die Kommunen im Landkreis
Schwäbisch Hall gut mit den Planungen zum Biotopverbund voran.
Wir sind froh, dass so viele Gemeinden und Städte hier im Landkreis
Teil des landesweiten Biotopverbunds sind.

Stand der Biotopverbundplanungen 2023 für den Landkreis Schwäbisch
Hall

Wichtiger Bestandteil der Konzeption für die Gemeinde Rot am See
sind die sogenannten Maßnahmensteckbriefe, welche im Rah-
men der Biotopverbundplanung durch die Planungsbüros in enger
Abstimmung mit den Gemeinden und dem LEV erstellt werden. Die
Steckbriefe als zielgerichtete Maßnahmenempfehlungen sind ein
gutes Instrument, um die Umsetzung auf der Fläche zu erleichtern.
Mit jeder weiteren biotopverbundstärkenden Fläche wollen wir uns
so dem 13% Ziel für 2027 schrittweise annähern.

Das komplexe Thema Biotopverbund ist für Planer und Umsetzer
anspruchsvoll. Der Weiterentwicklung des Projekts liegt eine stetige
Dynamik zugrunde. So war es wichtig, sich regelmäßig mit neuen
Vorgaben und Veränderungen zur Umsetzung der Biotopverbund-
planung auseinanderzusetzen.

Nicht nur LEV und Kommunen sind in die Planungen involviert, son-
dern viele weitere Akteure. Gerade um diesen Prozess zu steuern,
sind die Biotopverbundsbotschafter wichtig. Eine große Rolle spielt
der Austausch mit den Fachbehörden. Daher hat der LEV diese
zum zweiten Mal zu einem Austauschtermin geladen (Naturschutz,
Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Flurneuordnung, Forstverwal-
tung und Kreisplanung.) Wir haben über aktuelle Entwicklungen im
Landkreis informiert, damit man sich hier auch frühzeitig abstim-
men kann und außerdem generell über die Art der Beteiligung der
Fachbehörden diskutiert.

Zum Austausch und Informationsfluss findet vom Land aus
auch einiges statt, um insgesamt diesen dynamischen Prozess gut
zu begleiten. Von der LUBW und dem Umweltministerium gab es
z.B. drei Vernetzungstreffen und fünf Schulungen. Im Regierungsbe-
zirk Stuttgart treffen sich die Biotopverbundsbotschafter monatlich
online zum Erfahrungsaustausch.
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2.4 Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit

2.4.1 Mitgliederversammlung
Erstmals seit der Corona-Pandemie fand die Mitgliederversamm-
lung des LEV 2023 wieder in Präsenz statt. Am 21. April 2023 ver-
sammelten sich Mitglieder, Vorstand und Fachbeirat des LEV im
Dorfgemeinschaftshaus Uttenhofen der Gemeinde Rosengarten.
Neben Veränderungen in der Geschäftsstelle und im Fachbeirat,
dem Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 und der Verabschie-
dung des Arbeitsprogramms und des Haushaltsplans für 2023
stand auch die Verabschiedung des langjährigen Kassierers Er-
win Offenhäuser auf der Tagesordnung. Herr Offenhäuser war 24
Jahre lang für den LEV als Kassierer und Schriftführer tätig und da-
mit die längste Zeit seit Bestehen des LEV fester Bestandteil des
Verbandes. Verbandsvorsitzender Landrat Gerhard Bauer be-
dankte sich im Namen des LEV für Herrn Offenhäusers langjähriges
Engagement.

Verbandsvorsitzender Landrat Gerhard Bauer verabschiedet den
langjährigen Kassierer des LEV Erwin Offenhäuser

Sein Nachfolger konnte erfreulicherweise direkt durch die Mitglie-
derversammlung gewählt werden: Tom Schierlein übernimmt nun
die Aufgaben des Kassierers und des Schriftführers.

2.4.2 Jagsttal-Wiesenwanderung
Auch 2023 war der LEV mit einem Infostand inklusive Quiz und
Glücksrad wieder bei der Jagsttal-Wiesenwanderung in Unterre-
genbach vertreten. Die Veranstaltung gehört mittlerweile zum fes-
ten Frühjahrsprogramm.

Jakob Raidt am LEV-Infostand

Die Veranstaltung findet zeitgleich an mehreren Orten im Jagsttal im
Landkreis Schwäbisch Hall und dem benachbarten Hohenlohekreis
statt. Verschiedenste Organisationen beteiligen sich mit Wanderan-
geboten, Aktionen, Informationsständen oder Kulinarischem.

Die Jagsttal-Wiesenwanderer können sich beim LEV über Land-
schaftspflege und Artenschutz informieren und nach Beantwortung
von ein paar Quizfragen Preise am Glücksrad gewinnen.

2.4.3 Interne Termine
Bei der Planung von Landschaftspflegemaßnahmen sowie sonsti-
gen naturschutzfachlichen Fragen finden auch regelmäßig Vor-Ort-
Termine zur Abstimmung mit Zuständigen von UNB, Regierungsprä-
sidium, Bewirtschaftern oder Artenexperten statt.

Für das NSG Kupfermoor wurde beispielweise beauftragt durch
das Referat 56 des RP Stuttgart ein Vegetationskundliches Monito-
ring beauftragt, das die Vegetationsentwicklung im Gebiet anhand
von Dauerquadrataufnahmen aufzeigen und Empfehlungen für die
künftige Gebietspflege geben soll. Gemeinsam mit Gebietsbetreuer
Timo Skorzak (RPS) als Nachfolger von Dr. Susanne Bonn für den
Landkreis Schwäbisch Hall hat sich der LEV die entsprechenden Flä-
chen vor Ort angeschaut, um bereits mögliche Maßnahmen für das
kommende Jahr ins Auge zu fassen. Das Kupfermoor ist eines der
wenigen Moorgebiete im Regierungsbezirk Stuttgart und weist zahl-
reiche gefährdete Tier- und Pflanzenarten auf. Eine der wichtigsten
Maßnahmen ist dabei der Erhalt des besonderen Schwingrasens
im Kern des Moorgebiets.
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William Tóth (LEV), Paul Gundel (LEV), Timo Skorzak (RPS) und Jakob Raidt
(LEV) erörtern die vorgeschlagenen Pflegemaßnahmen im NSG Kupfermoor

Auch für die Naturschutzgebiete Wacholderberg und Geigers-
wasen in Westgartshausen sowie den ehemaligen Gipsbruch
Kirchbühl fanden gemeinsame Termine mit Gebietsbetreuer Timo
Skorzak, sowie den jeweiligen Bewirtschaftern statt, um Pflegemaß-
nahmen gemeinsam zu planen. Beide Gebiete werden mit Schafen
und Ziegen beweidet. Pflegemaßnahmen sehen daher u.a. die
Nachpflege durch Entfernung von flächiger Gehölzsukzession, so-
wie auch die Freistellung weiterer Teilflächen vor.

Jakob Raidt (LEV), Marcel Kiefer (Schäfer), Timo Skorzak (RPS) sowie eine
Praktikantin des Ref. 56 bei der Maßnahmenplanung im NSG
Wacholderberg und Geigerswasen

Ziegen im NSG Gipsbruch Kirchbühl
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2.4.4 Pressespiegel

24

Haller Tagblatt,

 08.02.2023

Haller Tagblatt,

 28.01.2023

Haller Tagblatt,

 25.02.2023
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Haller Tagblatt, 01.07.2023
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Haller Tagblatt,

Hohenloher Tagblatt, 01.03.2023
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Haller Tagblatt, 14.06.2023
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